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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Beschwerdeführerin hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung; sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 1.4
Die Vorinstanz hat der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht entzogen, weshalb die
entsprechenden Anträge gegenstandslos sind, da die Beschwerdeführerin den Ausgang des
Verfahrens ohnehin in der Schweiz abwarten darf (Art. 42 AsylG, SR 142.31).

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt



wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen
(Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 4.1
Die Vorinstanz begründete ihre Verfügung im Wesentlichen damit, die Vorbringen der
Beschwerdeführerin seien als nicht glaubhaft einzustufen. So sei angesichts der Tatsache,
dass sie ihre Eltern und diese wiederum den HDP-Präsidenten des Landkreises B._______
über die Vorfälle mit den MIT-Mitarbeitenden informiert habe, nicht nachvollziehbar,
weshalb sie weiterhin Befürchtungen habe, sanktioniert zu werden. Da sie gar nicht mehr
als geheime Agentin fungieren könne, mache es keinen Sinn, dass der MIT weiterhin
Interesse an ihr habe, zumal deren Absichten durch die Mitteilung an die Partei
offensichtlich aufgeflogen wären. Weiter seien die Schilderungen über den Besuch der
Gendarmerie anzuzweifeln. So wäre zu erwarten gewesen, dass anlässlich dieses Besuchs
zumindest Andeutungen seitens der Gendarmerie gemacht worden wären, zumal im
Zweiergespräch die Gelegenheit dazu vorhanden gewesen wäre. Ferner sei die Wiedergabe
der Gespräche mit ihren Eltern erstaunlich unpersönlich und unsubstantiiert ausgefallen.
Nicht nachvollziehbar sei denn auch, dass sie angegeben habe, kein Interesse daran gehabt
zu haben, ihren damaligen Freund zur Rede zu stellen, zumal er der Grund sei, weshalb sie
mit dem MIT in Kontakt gekommen sei. Schliesslich habe sie trotz mehrmaliger
Aufforderung keine behördlichen Dokumente eingereicht, welche ihre Befürchtungen vor
einer Sanktionierung hätten nachweisen können. Sollte tatsächlich eine Anzeige gegen sie
erhoben worden sein, sollte es ihr möglich sein, über eine bevollmächtigte Person allfällige
Unterlagen zu beschaffen. Da der Zusammenhang zwischen den MIT-Männern und dem
Besuch der Gendarmerie unglaubhaft sei, sei nicht eindeutig, inwieweit das Schreiben des
Quartiervorstehers mit ihren Vorbringen in Verbindung stehe. Auch die weiteren
Beweismittel seien für ihr Verfahren nicht wesentlich. Betreffend die eingereichten
Screenshots von Twitter sei anzumerken, dass es sich bei den Kommentaren hauptsächlich
nicht um politische Inhalte handle. Weiter legte die Vorinstanz dar, eine Person, die
lediglich gegen das herrschende Regime eingestellt sei, gelte nicht als im Sinne des
Asylgesetzes verfolgt. Die Beschwerdeführerin sei in der Türkei nie politisch aktiv
gewesen. Die eingereichten, nach Einreichung des Asylgesuchs getätigten Twitter-Beiträge
und die erfolgten Reaktionen seien zwar teilweise eindeutig frauenfeindlich, jedoch
ebenfalls nicht asylbeachtlich. Es sei kein politisches Profil erkennbar, aufgrund dessen ihr
bei einer Rückkehr in die Türkei eine asylrelevante Verfolgung durch die Behörden drohen
könnte. Das Dossier ihrer sich in der Schweiz aufhaltenden Schwester gebe sodann keine



Hinweise auf eine potentielle Reflexverfolgung. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin
seien somit nicht glaubhaft beziehungsweise nicht asylrelevant.

E. 4.2
Dem hielt die Beschwerdeführerin entgegen, die Vorinstanz habe den Sachverhalt nicht
richtig festgestellt und damit ihre Pflicht zur vollständigen und richtigen Prüfung der
Asylgründe verletzt. Sie habe ihr Vorbringen äusserst detailliert und emotional erzählt und
an deren Glaubhaftigkeit sei nicht zu zweifeln. Betreffend die Frage, ob in der Türkei ein
Verfahren gegen sie laufe, erklärte sie, sie habe versucht, eine Vollmacht ausstellen zu
lassen um einen Anwalt in der Türkei mandatieren zu können, der dies in Erfahrung bringen
könnte. Dies sei ihr jedoch aufgrund von Schwierigkeiten mit dem türkischen Konsulat in
Zürich nicht gelungen. Das Ausstellen von Vollmachten aus dem Ausland sei seit April
2019 fast unmöglich, da die Türkischen Vertretungen ein QR-System entwickelt hätten und
eine Vollmacht aus dem Ausland nur mit einem QR-Code Gültigkeit habe. Um diesen zu
erhalten, müsste sie persönlich vorsprechen. Eine notarielle Bestätigung und Apostille
würden nicht mehr ausreichen. Sie bemühe sich aber trotzdem nach wie vor um die
Mandatierung eines Anwaltes. Das SEM verneine ein politisches Profil der
Beschwerdeführerin, obwohl offensichtlich sei, dass ihre patriotische Familie den
türkischen Behörden bekannt sei und auch sie in der Türkei oft an Demonstrationen und
Kundgebungen teilgenommen habe. Dies würden die eingereichten Unterlagen betreffend
ihre Eltern und ihren Bruder denn auch belegen. Schliesslich habe ihr die Vorinstanz keine
Gelegenheit gegeben, ihre exilpolitischen Tätigkeiten darzulegen. Mit der Beschwerde
würden deshalb verschiedene Weblinks mit Fotografien und Videos eingereicht sowie ein
Schreiben des kurdischen Frauenvereins. Die Beschwerdeführerin sei aktives Mitglied des
Bündnisses der kurdischen Frauen in der Schweiz und eine patriotische Kurdin. Ihre Furcht
vor asylrelevanter Verfolgung sei begründet, ihre Ausführungen realistisch und plausibel.
Ausserdem bestehe zwischen den geltend gemachten Nachteilen und ihrer Flucht ein enger
Kausalzusammenhang. Ihr sei Asyl zu gewähren.

E. 5.1
Die Vorinstanz hält die Vorbringen der Beschwerdeführerin für nicht glaubhaft. So seien
diese teilweise nicht nachvollziehbar und realitätsfremd, teilweise unpersönlich und
unsubstanziiert. Ferner habe sie trotz mehrmaliger Aufforderung keine behördlichen
Dokumente eingereicht, welche ihre Vorbringen belegen würden. Dieser Argumentation
kann nicht gefolgt werden. So ist betreffend den Vorwurf, die Beschwerdeführerin habe
trotz mehrfacher Aufforderung keine Dokumente eingereicht, darauf hinzuweisen, dass von
ihr mehrmals erklärt wurde, weshalb entsprechende, allenfalls existierende Beweismittel
noch nicht erhältlich gemacht werden konnten. Sie erläuterte sowohl mündlich anlässlich
der zweiten Anhörung (vgl. act. 29 F7 sowie F14f.) als auch schriftlich durch ihre
Rechtsvertretung, dass ihr der Zugriff auf ihr e-Devlet-Konto nach wie vor nicht möglich
sei und dass es aufwändig und mit Schwierigkeiten verbunden sei, einen Anwalt in der
Türkei zu mandatieren (vgl. act. 1046647-44/1, act. 1046647-46/20). In der Eingabe vom
30. Dezember 2019 wurde sodann beantragt, sie sei darüber zu informieren, welche
weiteren Abklärungen durch das SEM geplant oder im Gange seien. Nicht ganz einen
Monat später erfolgte - ohne weitere Korrespondenz mit der Beschwerdeführerin - der
abweisende Entscheid der Vorinstanz, wobei diese in der Zwischenzeit ein Consulting zum
Thema e-Devlet getätigt hatte (vgl. act. 1046647-48/4, nachfolgend act. 48). Dieses
Consulting enthält sodann unter anderem die Information, dass rechtlich gesehen



Vollmachten aus dem Ausland von den Behörden in der Türkei akzeptiert würden.
Allerdings sei ein Fall bekannt, in welchem eine solche - notariell beglaubigte und mit
Apostille versehene - Vollmacht nicht akzeptiert worden sei. Die Schweizer Botschaft in
Ankara könne sich deshalb vorstellen, dass es mit solchen Vollmachten zu Problemen
komme. Im Hinblick auf diese Verfahrensumstände kann die pauschale Begründung in der
vorinstanzlichen Verfügung, die Beschwerdeführerin habe trotz mehrfacher Aufforderung
keine Beweismittel bezüglich eines allfälligen Verfahrens in der Türkei eingereicht, nicht
gehört werden. So wäre die Vorinstanz unter diesen Umständen gehalten gewesen, weitere
Abklärungen vorzunehmen (beispielsweise über die Botschaft) oder zumindest vor
Entscheiderlass noch einmal mit der Beschwerdeführerin in Kontakt zu treten. Auch wäre
beispielsweise zu erwarten gewesen, dass abgeklärt würde, ob die Sperrung des
e-Devlet-Kontos etwas mit einem allfälligen Interesse der türkischen Behörden an der
Beschwerdeführerin zu tun haben könnte. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der vorliegende
Entscheid in einem solch engen zeitlichen Rahmen hätte gefällt werden müssen, zumal das
Verfahren - richtigerweise - dem erweiterten Verfahren zugeteilt wurde und der Vorinstanz
die Probleme der Beschwerdeführerin bei der Mandatierung eines Anwaltes in der Türkei -
sowie die allgemein schwierige Situation diesbezüglich - bekannt waren. Das SEM hat mit
diesem Vorgehen seine Abklärungspflicht verletzt. Der Vollständigkeit halber ist ferner zu
den Ausführungen der Vorinstanz zur Glaubhaftigkeit der Vorbringen der
Beschwerdeführerin folgendes festzuhalten: den Anhörungsprotokollen lässt sich
entnehmen, dass die Beschwerdeführerin äusserst detailliert und ausführlich über ihre
Vorbringen berichtet, so erzählt sie über mehrere Seiten hinweg frei (vgl. vorinstanzliche
Akten act. 1046647-25/21 [nachfolgend act. 25] S. 8 ff. sowie act. 1046647-29/13
[nachfolgend act. 29] S. 4 ff.). Zudem vermögen die Argumentationen der Vorinstanz,
gewisse Vorbringen seien unlogisch oder nicht nachvollziehbar, nicht zu überzeugen. So
erscheint es als durchaus nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin Sanktionen der
türkischen Behörden fürchten könnte, auch wenn, beziehungsweise gerade weil eine
Tätigkeit als geheime Agentin nicht mehr in Frage kommt. Ferner sind die Ausführungen
der Vorinstanz betreffend fehlendem Zusammenhang zwischen den Kontakten mit den
MIT-Leuten und der Hausdurchsuchung durch die Gendarmerie nicht korrekt. So machte
die Beschwerdeführerin anlässlich der zweiten Anhörung geltend, der Kommandant habe
sie gefragt, ob sie sich das Angebot reiflich überlegt habe. Sie sei ein kluges Mädchen und
solle das Angebot ernst nehmen beziehungsweise das Nötige machen (vgl. act. 29 F18). Ein
Zusammenhang besteht somit zweifelsohne. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der
vom SEM an dieser Stelle zitierte Abschnitt in act. 29 (F 71-74) nicht existiert zumal die
zweite Anhörung lediglich 71 Fragen umfasst.

E. 5.2
Gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache
selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz
zurück. Eine Kassation und Rückweisung an die Vorinstanz ist insbesondere angezeigt,
wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Beweisverfahren
durchzuführen ist. Die in diesen Fällen fehlende Entscheidungsreife kann grundsätzlich
zwar auch durch die Beschwerdeinstanz selbst hergestellt werden, wenn dies im Einzelfall
aus prozessökonomischen Gründen angebracht erscheint; sie muss dies aber nicht (vgl.
BVGE 2012/21 E. 5). Vorliegend liegt der Mangel in einer Verletzung der
Abklärungspflicht, welche einen schwerwiegenden Mangel darstellt, der eine vernünftige
Prozesserledigung der Rechtsmittelinstanz verunmöglicht. Es liegt nicht am



Bundesverwaltungsgericht, anstelle der Vorinstanz die entsprechenden Abklärungen
vorzunehmen, und es ist auch nicht seine Aufgabe, Versäumnisse des SEM auf
Beschwerdeebene systematisch zu beheben und damit die Vorinstanz gleichsam von einer
sorgfältigen Verfahrensführung zu entbinden, zumal Beschwerdeführenden durch ein
solches Vorgehen eine Instanz verloren ginge. Somit fällt eine Heilung der festgestellten
Mängel in der angefochtenen Verfügung nicht in Betracht (vgl. zum Ganzen BVGE
2009/53 E. 7.3). Angesichts der Rückweisung der Sache erübrigt sich eine
Auseinandersetzung mit den in reformatorischer Hinsicht gestellten Rechtsbegehren und
den dem Gericht zu den Akten gereichten Beweismitteln. Das Beschwerdedossier wird
nämlich ebenfalls Gegenstand des wiederaufzunehmenden erstinstanzlichen Verfahrens
sein und das SEM wird sich damit zu befassen haben.

E. 5.3
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde insofern gutzuheissen, als die vorinstanzliche
Verfügung aufzuheben und die Sache zur vollständigen Abklärung des Sachverhalts und
erneuten Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG). Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Verzicht auf
die Erhebung eines Kostenvorschusses sind gegenstandslos geworden.

E. 7
Der vertretenen Beschwerdeführerin ist angesichts ihres Obsiegens in Anwendung von Art.
64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) eine
Entschädigung für die ihr notwendigerweise erwachsenen Parteikosten zuzusprechen. Die
bei den Akten liegende Kostennote erscheint im Hinblick auf die Verfahrensumstände als
überhöht und ist entsprechend zu kürzen. Die von der Vorinstanz auszurichtende
Parteientschädigung ist demnach auf insgesamt Fr. 1'500.- (inkl. Auslagen; die
Parteientschädigung umfasst keinen Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1
Bst. c VGKE.) festzusetzen. Das Gesuch um Beiordnung der Rechtsvertreterin als amtlicher
Rechtsbeistand ist gegenstandslos geworden. (Dispositiv nächste Seite)
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